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3 Verfahren 

Das Vorhaben wurde in der Sitzung des Rates der Stadt Halver am 06.05.2024 
dargestellt. In dieser Sitzung hat der Rat die Verwaltung beauftragt, die Einlei-
tungsbeschlüsse für die Bauleitplanung zur Errichtung von Windenergieanlagen im 
Bereich nördlich von Glörfeld vorzubereiten. 
 
Der Rat der Stadt Halver hat in seiner öffentlichen Sitzung am 24.02.2025 gemäß 
§ 2 BauGB beschlossen, das Verfahren zur 33. Änderung des Flächennutzungs-
plans einzuleiten. 
 
In der Ratssitzung am 24.02.2025 wurde zudem die Durchführung der frühzeitigen 
Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB beschlossen. 
 
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit fand durch Aushang und Veröffentli-
chung im Internet in der Zeit vom 09.05.2025 bis einschließlich 10.06.2025 statt. 
Am 22.05.2025 fand zusätzlich eine Bürgerversammlung statt. 
 
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden am 02.05.2025 
gemäß § 4 Abs. 1 BauGB über die Planung informiert und zur Äußerung auch im 
Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung 
nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgefordert. Fristablauf für Stellungnahmen war am 
10.06.2025. 

4 Bestehende Situation 

Die Flächen des westlichen sowie mittleren Teilbereiches stellen sich vorrangig als 
Kalamitäts- bzw. Sukzessionsflächen, welche hauptsächlich mit Birken im Jung-
wuchs-stadium bewachsen sind, dar. Die hier früher vorherrschenden Fichtenbe-
stände sind nach Trockenschäden und Borkenkäferbefall in den letzten Jahren ab-
geräumt worden. Nur jeweils eine geringe Teilfläche der Teilbereiche ist noch mit 
Laubwald bewaldet. Der östliche Teilbereich wird aktuell als Grünland bewirtschaf-
tet. Hier stehen nur wenige Einzelbäume. 
 
Die unmittelbare Umgebung ist durch weitere Kalamitätsflächen sowie landwirt-
schaftliche Flächen und verbliebende Waldgebiete geprägt. Die Teilbereiche sowie 
die umliegenden Flächen werden durch teils unversiegelte und teils ausgebaute 
Wirtschaftswege durchzogen. Die nächstgelegene klassifizierte Straße ist die Bran-
tener Straße (L 528), ca. 750 m Luftlinie südwestlich des westlichen Teilbereichs. 
Die L 528 verbindet die Ortslage Halver mit der Gemeinde Breckerfeld. Die nächst-
gelegenen Siedlungsflächen sind in südlicher Richtung die Ortslage Glörfeld und in 
östlicher Richtung die zur Gemeinde Schalksmühle gehörende Ortslage Rotthau-
sen. Beide Ortslagen liegen in mindestens 650 m Entfernung zu den Änderungs-
bereichen. Die zu Teilen zum Gemeindegebiet von Halver gehörende Glörtalsperre 
liegt ca. 300 m nördlich der Änderungsbereiche. Nordwestlich bzw. östlich der Än-
derungsbereiche bestehen in geringer Entfernung die Gemeindegrenzen zu 
Breckerfeld bzw. Schalksmühle. 
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Abbildung 2: Ausschnitt des rechtskräftigen Regionalplans mit Darstellung der Ände-
rungsbereiche 
 
Im Regionalplan sind bzgl. der Zulässigkeit von Windenergieanlagen allgemeine 
zeichnerische sowie textliche Änderungen und Ergänzungen enthalten, die sich auf 
die 33. Änderung des Flächennutzungsplans auswirken: Im neuen Regionalplan für 
den Regierungsbezirk Arnsberg (Räumlicher Teilplan Märkischer Kreis, Kreis Olpe, 
Kreis Siegen-Wittgenstein + 19. Änderung Räumlicher Teilabschnitt Kreis Soest 
und Hochsauerlandkreis) sind zeichnerisch insgesamt 13.186 ha Windenergiebe-
reiche (WEB) ausgewiesen. Damit sollen die im Windenergiebedarfsgesetz 
(WindBG) für die Bundesländer vorgegebenen verbindlichen Flächenziele umge-
setzt werden. Das Land NRW verpflichtet sich demnach gemäß Anlage 1 zu § 3 
Abs. 1 WindBG bis 2032 1,8 % der Landesfläche für die Windenergie zur Verfügung 
zu stellen. Im Landesentwicklungsplan (LEP NRW) ist in Grundsatz 10.2-5 festge-
legt, dass dieser Wert bereits bis 2025 zu verräumlichen ist. Die räumliche Veror-
tung erfolgt durch die Ausweisung der WEB in den einzelnen Planungsregionen. In 
der Region Arnsberg entspricht der zugewiesene Flächenbeitragswert 2,13 % der 
Fläche der Planungsregion. Dieser im Landesvergleich überdurchschnittliche Flä-
chenanteilswert resultiert aus den regionalbedingten Flächenpotentialen für Wind-
energie der Planungsregion. Innerhalb der WEB hat gemäß Ziel 8.1-1 des Regio-
nalplans die Errichtung von Windenergieanlagen Vorrang vor allen anderen raum-
bedeutsamen Planungen und Maßnahmen. Im Stadtgebiet von Halver ist kein WEB 
ausgewiesen. Die nächstgelegenen WEB befinden sich in Schalksmühle und 
Breckerfeld. Somit liegt der Geltungsbereich der 33. Änderung des Flächennut-
zungsplans außerhalb eines im Regionalplan ausgewiesenen WEB. Gemäß der Er-
läuterung zu Ziel 8.1-1 können jedoch nach Rechtskraft des Regionalplans auf 
Ebene der kommunalen Bauleitplanung weitere Flächen für den Ausbau der Wind-
energie im Sinne einer Positivplanung nach § 249 BauGB dargestellt werden. Die 
Zulässigkeit von Windenergieanlagen ist somit nicht ausschließlich auf die ausge-
wiesenen WEB beschränkt. Dies ist möglich, da nach Abschluss der Verfahren der 
Neuaufstellung bzw. Änderung des Regionalplans Arnsberg der für die Planungs-
region Arnsberg vorgegebene Flächenbeitragswert durch die Ausweisung der WEB 
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auf den Arten- und Biotopschutz auch in ihrer Umgebung nicht beeinträchtigt. Im 
Zuge des nachgelagerten Genehmigungsverfahrens ist anhand einer konkreten 
Anlagenplanung sicherzustellen, dass die lediglich untergeordnet in zwei Teilberei-
che hineinragenden Laubwaldbestände weder temporär noch dauerhaft durch Fun-
damente, Nebenanlagen, Kranaufstellflächen und Baustelleneinrichtungsflächen 
sowie Zuwegungen in Anspruch genommen werden. Die Laubwaldflächen werden 
lediglich in Teilen durch die Rotorblätter der Windenergieanlage überstrichen. Dies 
zieht aufgrund der großen Höhe der Windenergieanlagen in der Regel keine Beein-
trächtigung der natürlichen Funktionen des Laubwaldes nach sich, sodass die we-
sentlichen Bestandteile der BSN sowie in räumlich-funktionalem Zusammenhang 
zu den BSN stehende Bereiche in ihrem Umfeld nicht beeinträchtigt werden. 

5.2 Flächennutzungsplan 

Der aktuelle Flächennutzungsplan der Stadt Halver stellt für die drei Teilbereiche 
fast vollständig Flächen für Wald dar. Ein untergeordneter Teil (ca. 55 m²) des 
mittleren Teilbereichs ist als Fläche die Landwirtschaft dargestellt. Auch die direkt 
angrenzenden Flächen sind vorrangig als Flächen für Wald sowie als Flächen für 
die Landwirtschaft dargestellt. Die nächstgelegene Baufläche ist das für die Orts-
lage Glörfeld dargestellte Dorfgebiet in ca. 650 m südlicher Entfernung. Der Cam-
pingplatz nördlich von Glörfeld liegt mindestens 500 m entfernt. 
 

 
Abbildung 3: Aktuelle Darstellung des Flächennutzungsplans 





Stadt Halver   33. Änderung des Flächennutzungsplans               12 

 

Begründung gemäß § 2a BauGB  September 2025 
 

5.4 Wasserschutz 

Der Geltungsbereich der Flächennutzungsplanänderung befindet sich in keinem 
Trinkwasser- oder Heilquellenschutzgebiet. 
 
Im Plangebiet liegen keine Fließ- oder Stillgewässer vor. 
 
Bundesraumordnungsplan Hochwasserschutz 
 
Am 1. September 2021 ist der länderübergreifende Bundesraumordnungsplan 
Hochwasserschutz (BRPH) in Kraft getreten, welcher die Hochwasservorsorge 
durch vorausschauende Raumplanung verbessern, Hochwasserrisiken minimieren 
und Schadenspotentiale begrenzen soll. Die Auswirkungen des Klimawandels im 
Hinblick auf Hochwasserereignisse durch oberirdische Gewässer, durch Starkregen 
oder durch in Küstengebiete eindringendes Meerwasser sind bei raumbedeutsamen 
Planungen und Maßnahmen einschließlich der Siedlungsentwicklung nach Maßgabe 
der bei öffentlichen Stellen verfügbaren Daten vorausschauend zu prüfen. 
 
Die Festlegungen, Ziele und Grundsätze des Bundesraumordnungsplanes Hoch-
wasserschutz sind auch im Rahmen des vorliegenden Bauleitplanverfahrens zu be-
rücksichtigen. Gemäß der Ziele I.2.1 und II.1.3 sollen so beispielsweise die Aus-
wirkungen des Klimawandels auf Hochwasserereignisse vorausschauend geprüft 
sowie das natürliche Wasserversickerungs- und Rückhaltevermögen des Bodens 
erhalten werden. Die Errichtung von Windenergieanlagen hat nur geringe Auswir-
kungen auf den Wasserhaushalt, da lediglich durch die Fundamente der Türme 
sowie die Zuwegungen zu den Türmen Flächen dauerhaft versiegelt werden. Es 
wird dabei angestrebt, durch die Anlagen inkl. Zuwegungen so wenig wie möglich 
der unversiegelten Flächen dauerhaft zu versiegeln und die Inanspruchnahme von 
Grund und Boden auf das notwendige Maß zu beschränken. Das auf den versiegel-
ten Flächen anfallende Niederschlagswasser kann auf den umliegenden, unversie-
gelten Flächen versickern und dem Grundwasser zugeführt werden. Da die Flächen 
innerhalb der Änderungsbereiche sowie der daran angrenzenden Umgebung na-
hezu unversiegelt sind, kann ein erhöhtes Hochwasserrisiko in Folge von Starkre-
genereignissen ausgeschlossen werden. 

6 Planungskonzept 

Die Anlagen wurden in einem von West nach Ost verlaufenen Korridor mit einer 
Gesamtausdehnung von ca. 1.400 m geplant. Zwischen den einzelnen Windener-
gieanlagen wird ein Abstand von ca. 400 bis 500 m eingehalten. Bei solchen Ab-
ständen wirken sich die Turbulenzen der Rotoren nicht signifikant auf die benach-
barten Anlagen aus. 
 
Die Planung des Investors sieht die Errichtung von drei Windenergieanlagen des 
deutschen Herstellers Enercon (2x Enercon E-175 und 1x Enercon E-160) vor. Die 
Gesamthöhe der Anlagen beträgt ca. 240 m (Enercon E-160) bzw. 250 m (Enercon 
E-175). Der Rotordurchmesser beträgt jeweils zwischen 160 m und 175 m. Durch 
die drei Anlagen können insgesamt ca. 43 Mio. kWh pro Jahr erzeugt werden. Die 
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Abbildung 4: Geplante Darstellung des Flächennutzungsplans 

8 Alternativenprüfung 

Im Stadtgebiet von Halver sind im Regionalplan keine Windenergiebereiche (WEB) 
ausgewiesen. Die nächstgelegenen WEB befinden sich in Schalksmühle und 
Breckerfeld. Somit liegt der Geltungsbereich der 33. Änderung des Flächennut-
zungsplans außerhalb eines im Regionalplan ausgewiesenen WEB. Es besteht auf 
dem Gebiet der Stadt somit nicht die alternative bzw. vorrangige Möglichkeit der 
Errichtung von Windenergieanlagen innerhalb von WEB. Wie im Kapitel 5.1 erläu-
tert können jedoch nach Rechtskraft des Regionalplans auf Ebene der kommunalen 
Bauleitplanung weitere Flächen für den Ausbau der Windenergie im Sinne einer 
Positivplanung nach § 249 BauGB dargestellt werden.  
 
Eine Ermittlung von Alternativstandorten im Vorfeld der FNP-Änderung wurde von 
Seiten der Stadt nicht durchgeführt. Vor allem unter Berücksichtigung von Immis-
sionsschutzauflagen und der Vermeidung einer optisch bedrängenden Wirkung auf 
umliegende Wohnnutzungen erscheinen jedoch keine weiteren geeigneten Flächen 
zur Funktionserfüllung des Vorhabens möglich. Um die Berücksichtigung des Im-
missionsschutzes und gleichzeitig den Schutz naturschutzfachlich wertvoller Le-
bensräume sowie die Einbindung in das Landschaftsbild zu gewährleisten stellt das 
Plangebiet daher nach fachlicher Einschätzung die einzige Alternative dar. 
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9 Auswirkungen der Planung 

9.1 Inanspruchnahme von Waldflächen 

Auch wenn sich die Flächen innerhalb der Änderungsbereiche aufgrund von Kala-
mitäten faktisch nur noch begrenzt als Waldfläche darstellen, handelt es sich bei 
den durch die Flächennutzungsplanänderung betroffenen Flächen um Wald im 
Sinne des Gesetzes. Eine dauerhafte Inanspruchnahme dieser Waldflächen ent-
steht auf den bebauten Anlagenflächen (Turm), den Flächen für neuangelegte Zu-
wegungen, innerhalb der Bereiche, die zwar unversiegelt jedoch dauerhaft hinder-
nisfrei (und damit baumfrei) gehalten werden müssen sowie auf sonstigen dauer-
haft (teil)versiegelten Flächen (z.B. Hilfskranstellflächen etc.). Der Großteil der 
Flächen innerhalb der Änderungsbereiche bleibt hingegen weiterhin unversiegelt. 
Das Überstreichen der Rotorblätter der Windenergieanlagen über Teile der Flächen 
widerspricht nicht grundsätzlich einer forstwirtschaftlichen Nutzung dieser Flächen. 
Die durch die Windenergieanlagen in Anspruch genommenen Waldflächen werden 
i. S. d. Landesforstgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (LFoG) kompensiert. 
Art und Umfang der Kompensationsmaßnahmen sind im Rahmen der Genehmi-
gungsverfahren für die Windenergieanlagen zu konkretisieren. Eine erste Abstim-
mung dazu mit dem Landesbetrieb Wald und Holz NRW ist im Zuge des Bauleit-
planverfahrens bereits erfolgt. 

9.2 Umweltprüfung 

Gemäß § 2 Abs. 4 Satz 1 BauGB ist für die Ermittlung der abwägungsrelevanten 
Belange des Umweltschutzes eine Umweltprüfung durchzuführen, in der die vo-
raussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen auf die einzelnen Umweltparame-
ter sowie die umweltbezogenen Belange (Schutzgüter) gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 
BauGB i. V. m. § 1a BauGB dargestellt, beschrieben und bewertet werden. Diese 
werden in einem Umweltbericht zusammengetragen. Im Umweltbericht werden 
auch die erforderlichen Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Aus-
gleich der nachteiligen Umweltauswirkungen dargestellt. Die Anforderungen an 
den Umweltbericht sind in der Anlage 1 des BauGB formuliert. Der Umweltbericht 
ist als Teil B Bestandteil dieser Begründung. 

9.3 Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung 

Die in Verbindung mit der Errichtung der drei Windenergieanlagen stehenden Ver-
siegelungen für die Fundamente der Türme, für Zuwegungen sowie für sonstige 
dauerhaft freizuhaltende oder (teil)versiegelte Flächen (z.B. Hilfskranstellflächen 
etc.) sind als Eingriffe in Natur- und Landschaft im Sinne des § 14 BNatSchG an-
zusehen. Die Eingriffe sind im nachgelagerten Genehmigungsverfahren für die An-
lagen in einem Landschaftspflegerischen Begleitplan entsprechend zu betrachten 
und zu bilanzieren. Es wird angestrebt, durch die Anlagen inkl. Zuwegungen so 
wenig wie möglich der unversiegelten Flächen dauerhaft zu versiegeln und die In-
anspruchnahme von Grund und Boden auf das notwendige Maß zu beschränken. 
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9.4 Artenschutz 

Im Rahmen der Bauleitplanverfahren sind die besonderen artenschutzrechtlichen 
Vorschriften des BNatSchG zu beachten. Grundsätzlich verbieten die artenschutz-
rechtlichen Vorschriften des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG), der Fauna-
Flora-Habitat- Richtlinie (FFH-RL) und der Vogelschutz-Richtlinie (V-RL) neben 
dem direkten Zugriff (Tötung, Zerstörung von Lebensstätten) auch erhebliche Stö-
rungen streng geschützter (planungsrelevanter) Tierarten und der europäischen 
Vogelarten (§ 44 BNatSchG, Art. 12 FFH-Richtlinie und Art. 5 V-RL). Ausnahmen 
können - falls zumutbare Alternativen nicht vorhanden sind - aus zwingenden 
Gründen des überwiegend öffentlichen Interesses (oder Allgemeinwohls) nur zu-
gelassen werden, wenn die betroffenen Populationen in ihrem natürlichen Verbrei-
tungsgebiet in einem günstigen Erhaltungszustand verweilen (Art. 16 FFH-RL) oder 
sich der Erhaltungszustand nicht verschlechtert (§§ 44, 45 BNatSchG). 
 
Um die Auswirkungen des Vorhabens auf die möglicherweise oder konkret be-
troffenen planungsrelevanten sowie besonders geschützten Arten zu bewerten und 
um dem möglichen Eintreten von Verbotstatbeständen gemäß § 44 Abs. 1 
BNatSchG entgegenzuwirken, wurde im Bauleitplanverfahren ein artenschutz-
rechtlicher Fachbeitrag erstellt. 
 
Diese hat ermittelt, dass bei der Umsetzung bzw. dem Betrieb von WEA ggf. be-
triebsbedingte Beeinträchtigungen auf die WEA-empfindliche Arten und damit ein 
Verstoß gegen die Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG nicht vollständig 
ausgeschlossen werden können. Für das nachgelagerte Genehmigungsverfahren 
wird daher eine vertiefende Artenschutzprüfung (ASP II) ggf. mit Geländeerhebun-
gen und einer Art-für-Art-Betrachtung der potenziell beeinträchtigten Artengrup-
pen erforderlich. Dabei handelt es sich um die Vogelarten Baumfalke, Kiebitz, Rot-
milan, Schwarzstorch, Uhu, Wanderfalke und Wespenbussard. Um ein Eintreten 
artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände auszuschließen, stehen allerdings für 
alle ermittelten Arten ausreichend geeignete Maßnahmen gemäß der entsprechen-
den Methodenhandbücher zur Artenschutzprüfung in NRW bei einer möglichen be-
triebsbedingten Beeinträchtigung zur Verfügung. Dies gilt auch für WEA-empfind-
liche Fledermausarten, die bei einem Betrieb von WEA-Anlagen innerhalb des Un-
tersuchungsraums potenziell beeinträchtigt werden könnten. Verfahrenskritische 
Vorkommen wurden nicht ermittelt. 
 
Der artenschutzrechtliche Fachbeitrag ist als Anlage 1 der Begründung beigefügt.  
 
Im Zuge der Artenschutzprüfung wurden Horstkartierungen mit Horstbesatzkon-
trollen innerhalb der drei Änderungsbereiche sowie in einem Radius von 750 m um 
diese durchgeführt. Innerhalb des beschriebenen Untersuchungsgebiets konnten 
bei den Kartierungen keine besetzten Horste der potenziell im Gebiet vorkommen-
den WEA-empfindlichen Art Rotmilan (Art mit artspezifischen Nahbereichen gemäß 
Abschnitt 1 der Anlage 1 BNatSchG) festgestellt werden. Es wurden auch keine 
besetzten Horste weiterer WEA-empfindlichen Arten gemäß MUNV 2024 gefunden. 
Es wurde somit auch kein Horst der Art Schwarzstorch gefunden (Art ohne 
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Nahbereich gemäß Abschnitt 1 der Anlage 1 BNatSchG). Der Kurzbericht Horster-
fassung ist als Anlage 2 der Begründung beigefügt. 
 
Entsprechend stehen der Verwirklichung der Windenergiegebiete insgesamt keine 
artenschutzrechtliche Verbotstatbestände als unüberwindliche Vollzugshindernisse 
entgegen. 
 
Abschließende Aussagen zu bau- und anlagebedingten Wirkfaktoren sind auf 
Ebene der Flächennutzungsplanung nicht möglich. Dies wird in geeigneter Weise 
im nachgelagerten Genehmigungsverfahren für die Anlagen bearbeitet. Dies gilt 
auch für die genaue Ausgestaltung und Umfang von Maßnahmen zur Verhinderung 
von betriebsbedingten Beeinträchtigungen insbesondere WEA-empfindlicher Ar-
ten. 

9.5 Immissionsschutz 

Die für die Errichtung und den Betrieb von Windenergieanlagen einzuhaltenden 
Richtwerte bezüglich des hörbaren Schalls sowie des Schattenwurfes sind in den 
nachgelagerten immissionsrechtlichen Genehmigungsverfahren für die Anlagen 
gutachterlich zu untersuchen. Deren Einhaltung ist auch durch die Berücksichti-
gung von Schutzmaßnahmen gewährleistet. 

9.6 Ver- und Entsorgung 

Die Einspeisung des durch die Windenergieanlagen erzeugten Stroms in das Lei-
tungsnetz erfolgt über das Umspannwerk Schalksmühle. Hierzu werden nach ak-
tuellem Planungsstand zwischen den Windenergieanlagen und dem Umspannwerk 
Kabeltrassen mit einer Gesamtlänge von ca. 4.600 m neuverlegt. Eine Kabeltrasse 
besteht aus einem Kabelsystem (drei Kabel). Die Spannungsebene kann 10, 20 
oder 30 kV betragen. Die endgültige Festlegung erfolgt erst nach der offiziellen 
Einspeisezusage. 
 
Durch den Betrieb von Windenergieanlagen fällt kein Schmutzwasser an. Das auf 
den durch die Windenergieanlagen überbauten Flächen und den neu zu errichten-
den Zuwegungen anfallende Niederschlagswasser kann auf den umliegenden, un-
versiegelten Flächen versickern. 

9.7 Verkehr 

Während der Bauphase ist auf der Brantener Straße (L 528) als überörtliche Er-
schließungsstraße sowie auf den Wirtschaftswegen zu den geplanten Standorten 
der Windenergieanlagen mit einem Zusatzverkehrsaufkommen durch Baustellen-
fahrzeuge und LKW zu rechnen. Im Zuge der Betriebsphase ist nur mit einem ge-
ringen Verkehrsaufkommen durch Service- und Wartungsfahrzeuge in Form von 
Sprintern auszugehen. Aufgrund von Erfahrungswerten rechnet der Investor für 
den gesamten Windpark, also alle drei Windenergieanlagen zusammen mit durch-
schnittlich 6 bis 8 Fahrten im Jahr. 
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